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	Infoblatt: Relevante rechtliche Aspekte zu FEM

	Was gehört zu den freiheitsentziehenden Maßnahmen?

	Fixierung durch mechanische Vorrichtungen
	· Hochziehen der Bettgitter
· Verwendung von Sitz,- Leib-, Bauchgurten
· Befestigung von Therapie- oder Stecktischen am (Roll-)Stuhl
· Anwendung von Sicherheitsgurten am (Roll-)Stuhl
· Anlegen von Hand-, Fuß-, Körperfesseln

	Einsperren des Bewohners
	· Abschließen des Wohnbereichs oder Zimmers
· Verriegelung von Bewohnerausgängen
· Trickschlösser mit komplizierten Schließmechanismen
· Schwer nutzbare Türgriffe (z. B. zu hoch angebracht oder Drehknaufe)
· Abgeschlossene Aufzüge

	Sedierende Medikamente (Schlafmittel oder Psychopharmaka)
	· Um Bewohner am Verlassen des Wohnbereichs oder der Einrichtung zu hindern
· Um die Pflege zu erleichtern
· Um Ruhe herzustellen

	Sonstiges
	· Zurückhalten des Bewohners am Eingang durch Personal
· Wegnahme von Kleidung, Schuhen, Fortbewegungsmitteln (z. B. Rollstuhl)
· Anbringen von Sendern (z. B. in Kleidung)

	Wann darf eine FEM angewendet werden?

	Fall 1: Bewohner stimmt der FEM zu.
	Eine FEM ist stets zulässig, wenn der Bewohner selbst in sie einwilligt. Sie müssen dies dann in der Pflegedokumentation hinterlegen. Der Bewohner kann allerdings nur dann wirksam einwilligen, wenn er noch einsichts- und urteilsfähig ist. Die Einwilligung bezieht sich dabei auf eine konkrete Situation (z. B. Erlaubnis, Bettgitter hochzustellen) und kann von ihm jederzeit widerrufen werden.

	Fall 2: Es liegt eine richterliche Genehmigung vor. 
	Bei Bewohnern, die nicht mehr einwilligungsfähig sind, können FEM nur durch einen Beschluss des zuständigen Betreuungsgerichts erfolgen. Sie müssen hierbei den Betreuer über die Notwendigkeit der FEM informieren, und dieser muss dann den entsprechenden Antrag beim Gericht stellen. Die Entscheidung wird vom dortigen Richter getroffen. Nach Vorlage dieser richterlichen Genehmigung können die beantragten FEM gemäß der festgelegten Dauer angewendet werden. Sonstige Personen wie z. B. Angehörige sind nicht befugt, Einwilligungen zu erteilen.

	Fall 3: Rechtfertigender Notstand
	Wenn der Bewohner in einer nicht abwendbaren Gefahr sich oder andere akut gefährdet, können zum Selbst- oder Fremdschutz ausnahmsweise – allerdings nur für kurze Zeit – FEM eingesetzt werden, und zwar, ohne dass zunächst eine richterliche Genehmigung vorliegt. In dieser Situation greift der in § 34 StGB geregelte „rechtfertigende Notstand“. Wichtig: Eine richterliche Entscheidung ist dennoch unmittelbar, spätestens am Tag nach Beginn der FEM, einzuholen. 



image1.png
aktuell
Statlonare Pflege

nah. Fachlich fundiert. Speziell fiir Leitungskriafte. ——




